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LBV klagt gegen den Bau von zwei 
Windkraftanlagen am Schwarzen Berg 
Ausbau erneuerbarer Energien darf nicht zu Lasten des 
Artenschutzes gehen – keine Windkraft außerhalb der 

Vorranggebiete 

 
Hilpoltstein, 02.03.2026 – Der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für 
Vogel- und Naturschutz in Bayern) hat heute beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof München Klage gegen den Bau von zwei Windkraftanlagen 
am Schwarzen Berg westlich von Nittenau im Landkreis Schwandorf eingereicht. 
„Nachdem die betroffene Waldfläche zwar ursprünglich als Vorranggebiet für 
Windkraft vorgesehen war, hat der Regionale Planungsverband Oberpfalz Nord 
inzwischen jedoch das Vorranggebiet aus Artenschutzgründen wieder gestrichen. 
Es ist absolut unverständlich, dass jetzt das Landratsamt Schwandorf den Bau von 
zwei Windkraftanlagen genau an dieser Stelle doch genehmigt hat“, kritisiert LBV-
Geschäftsführer Helmut Beran. Aus Sicht des LBV ist der Ausbau der Windenergie 
eine unverzichtbare und tragende Säule der Energiewende, dieser darf jedoch nicht 
zu Lasten der biologischen Vielfalt gehen. 
 
In der Nähe der geplanten Anlagen brüten mehrere gefährdete und besonders geschützte 
Vogelarten wie Seeadler, Uhu und Wanderfalke. Aus diesem Grund hat der Regionale 
Planungsverband Oberpfalz Nord diesen Bereich als Vorranggebiet gestrichen. „Wenn 
nun doch außerhalb von Vorranggebieten Baugenehmigungen für Windkraftanlagen 
erlassen werden, wird die gesamte Regionalplanung ad absurdum geführt. Was ist dann 
der monate- bis jahrelange Planungsprozess überhaupt noch wert?“, fragt Helmut Beran. 
 
Im Fall der Windkraftplanung Schwarzer Berg hat der LBV frühzeitig – sowohl mündlich 
als auch schriftlich – gegenüber der Genehmigungsstelle am Landratsamt Schwandorf 
sehr deutlich auf die naturschutzfachlichen Konflikte hingewiesen und auf eine 
Beteiligung am Verfahren gedrängt. „Der LBV wurde weder am Verfahren beteiligt, noch 
wurden unsere Kritikpunkte an der Planung aufgegriffen“, bemängelt der LBV-
Geschäftsführer. 
 



Der Naturschutzverband befürwortet grundsätzlich den Ausbau der Windkraft als 
flächen- und energieeffizienteste Form der erneuerbaren Energiegewinnung. 
Voraussetzung ist jedoch eine sorgfältige Standortwahl, damit der Ausbau nicht zu einer 
weiteren Gefährdung ohnehin bedrohter Vogel- und Fledermausarten oder wertvoller 
Lebensräume führt. Werden diese naturschutzfachlichen Kriterien berücksichtigt, gibt es 
aus Sicht des LBV in der Region durchaus genügend geeignete Gebiete für die 
Windenergie.  
 
Weitere Informationen zum Thema Windkraft und Naturschutz finden sich online in den 
FAQs unter http://lbv.de/faq-windkraft sowie im LBV-Positionspapier Windenergie.   
 
   
Über den LBV 
1909 gegründet ist der LBV - Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e. V. - der älteste 
Naturschutzverband in Bayern und zählt aktuell 117.000 Unterstützerinnen und Unterstützer. Der LBV 
setzt sich durch fachlich fundierte Natur- und Artenschutzprojekte sowie Umweltbildungsmaßnahmen 
für den Erhalt einer vielfältigen Natur und Vogelwelt im Freistaat ein.  
Mehr Infos: www.lbv.de/ueber-uns  
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